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und Jurisdiktion,“ wenn man Tendenz und Zusammenhang des Ganzen außer acht läßt, einzelne Stellen herausgreifen, welche direkt die missourische Theorie von der Entstehung des heiligen Amtes zu bestätigen scheinen. Der Zweck des letztgenannten Abschnitts ist freilich zunächst kein anderer als der Nachweis der Rechtmäßigkeit der Presbyterordination, d. h. der Ordination von Pfarrern durch Pfarrer, im Gegensatz zu der römischen Behauptung, daß nur der Bischof die Priesterweihe gültig erteilen könne. Die ganze Beweisführung zweckt doch offenbar auf den Satz ab: Quum jure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est ordinationem a pastore in sua ecclesia, factam jure divino ratam esse. Es handelt sich also um Rechtfertigung eines Notstandes, der im Grunde keiner war und auch von unsern Vätern gar nicht als solcher, sondern nur als eine durch den Wegfall der bischöflichen Autorität in der evangelischen Kirche nötig gewordene Abweichung von der politia canonica angesehen wurde. Nur um diesen Beweis (für die Rechtmäßigkeit der Presbyterordination), der durch die Geltendmachung der wesentlichen Gleichheit des bischöflichen und des Presbyter-Amtes bereits zur Genüge erbracht war, noch zu verstärken, wird dann auf den wirklichen Notfall rekurriert, wo das Amt und der Dienst des Amtes völlig unerreichbar ist, in welchem Falle denn auch „ein schlechter Laie einen andern absolvieren und sein Pfarrherr werden kann“ (M. p. 341). Nun ist es ja sonst allgemein zugestanden, daß der Notfall seinem eigenen Gesetze gehorcht, und daß die Erlaubnis, welche er gewährt, nicht zu einer Regel verallgemeinert werden darf. Missourischerseits argumentierte man aber umgekehrt: Gerade aus dem Notfall werde das Recht und die ursprüngliche Ordnung klar, denn woher könnte der einzelne das Recht zur Verrichtung geistlicher Funktionen nehmen, wenn er es nicht auch abgesehen von dem Notfall besäße, wenn es nicht schon in dem geistlichen Priestertum des einzelnen Gläubigen
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